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mit städtebaulichen Festsetzungen in. Textfolla

- • .	 • sowie bauordnungsrechtliche Vorschriften.,über

die 2u_8ere Gesialtüng baulicher «Anlagen.

/
....•• .	 als Änderung und Ergän.zung des Bebauungsplanes Nr. 	 1 "Bebaute Ortseile" -•.

/ .	 ... .-
• :-..:•••••	 .:	 .,	 .	 der	 ......-	 ,

GWIEINDE BUCHSC71"..AG•

	

=um?. =	 az' ra	 »ir •

	

•
	 J.  

. • Kreis Offenbach      

• 
?:  

lufgru;Xid d.	 §§ 2, 8 •- 10 - des Bundesbaugesetzes (BBauG) . vom .23.6,1960.

(B•P•81.1 S 431), der Baunutzungsvei.o-rdnung (BanNVO) -v-ora 26„6.196-i.

ii Ler Fas surz de s itztikel r3 5- d.er .K.nderun.. A.Sverdr ung.	11.19:::;

.(B`gi 1 S. 1238) , des § 1 der Zweiten Durchf'V0 zum • BBauG, des. § 29 Abs.

ee. jaessiscb,en.
•

Bauordnung (E30) Trnd. des § 5 . der Hessischen Gemejaid.ortetin:g.,	 ••	 .	 •:• •
Fasa-ang vom 1.7..1960- (GYBI. s. 103) hat • die Gemeinde-v-ertee,:g 14.j. •

-	 16.August 1976
.Z.44,4 12 	 	  den. folgenden Bebauungspla44--

Lt
•..	 ,••••• •

dtaltungsvorschriften als Satming beschlossen.

„..

Festsetzungen. (§ 9 Abs. 1, 5 BBauG)

§ .. '

.•	 .	 •••,

dieses BebaiAnagSli14..ief.1

eli3re.tzt allroh .die Grenze iiei3 . räumili"dhen. G'eltiiitigsbereicliä . sie.i.,...	 	 '..- •••.	 .
Siiiis Nr	 1 (Bebaute Osteile) der. Gemeinde •Buchschlaig.	 .,. .

.•	 :	 ‘.	 ..:	 .-..•.....%•:,..:,-•	 •	 ..., . •	 ,	 :..	 .	 •	 ::.	 :....,,,;,::‘,.	 .
.,

,z• .	 .	 . Art der aurichen Nut______«.1i33/1. •
.•	

•
. •	 .	 .

-	 •
•,reinen Idobng<gebi i; en siud nur 'gohng,ebä.Ud.e «Juit nicht mehr a Ire>. lel-i.e.':

eirhis2iten zulässie (§ 3 Abs. 4 Be.uNVG).

.	 •

•	 •

.,	 •



§3

- Maß der baulichen Nutzun 

( ) Bei der Ermittlung der zulässigen Grundflächenzähl i.S. des § 19.	 - ---
Abs. 1 BauNVO wird die Fläche des Baugrundstücks bis zu fOlgenden
Höchsttiefen angdechnet (§ 19 Abs. 3 BauNVO):

-:

Im Reinen Wohngebiet bis 50 	 '
-

Im Allgemeinen Wohngebiet bis 60:m.

(2) Die Höchsttiefe wird von der festgesetzten Straßenbegrenzungslinie

auv.gemesseno3Zst diese nicpt festgesetzt, so wird die Höchsttiefe

von der Grenzo des aufscbließenden öffentlichen Weges aus gemessen.

§ 4

überbaubnre Grundstücksflächen'.

,,--
(1) Auf Baulinien ,muß gebaut-w?rden (§ ! 23 Abs. 2 Satz 1 BauNVO). .Im ,1e -e

, ---.	 , 	 ,
-.der .Ä.uslarahme ,Irp-nn, sofern die Alb der Festsetzung der Baülinie-litab

/	 -	 ,	 •	 .

sichtizte Gestaltung des Straßenraumes nicht gestört wird, ein-Znieek--.
t	 - 	 .„._treten von Gebäudeteilen zugelassen_ werden,werden	 wenn deren Länge -weniger.	 1
als ein Drittel(der Gesamtlängle. *der. aul , der Baulinie zu erric..b.deli.
itufflenwand beträgt`Unter.--den . gleichen Voraussetzungen st ein er

	

be-	 .-.	 1	 .-----	 i	 •‘.------.	 ‘.
achreiten der Bau34nie durch untereeordnete Gebäudeteile . bita einem.;..•	 .	 •_., 	 .. •	 , f 	 • ,	 ,

Drittel der Gesamtlänge imErdgeschiiß . oder Bauteile ge iaB Absatz (4),
ausnahmayeise zulässig.

.•(2) 'Baugrenzen darfen von Gebäuden und Gebäudeteilen mit Ausnahme.der

Aboatz (4)..getannten: . nicht überschritten'werden (§ 23 Abs. '3'Sa3.13TVOY...

Soweie limBebauungspIan'Nr- 1	 ''Bebaute . Ortsteile" die.überbaubaren.
stücksfiächen nur durch vordere. Baulinien oder Baugrenzen festgep-tzt

.•	 •	 ..	 •....
sind, wird eine zusätzlic'r.te Bebauungstiefe gemäß § 23 Abs. 4 BauNvb

festgesetzt.
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Die Bebauungstiefe beträgt.'

im Reinen Wohngebiet 1r2 ta
'17.3 .4llgemeinen Wohngebiet: 20 m.

Die Bebauungstiefe wird von der vorderen Baulinie bzw. -Baugrenze'•
aus senk-recht zur Straßenbegrenzungslinie gebessen, bei Eckgrund-

.
stücken senkreöht• vtir:Stra2enbegrenzhngslinie au der Seite des
Gebäudeeingangs.

Geringfügige- lÜberschreitungen der höchstzulässigen Bebauungstiefe
sind"ausnahmsweise zulässig, wenn die beabeichtigte Gestaltung , des
Orts- und Straßenbildes -nicht beeinträchtigt- wird.

(4) Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen dürfen folgende Bauteile
errichtet werden:

R. Grundmauern, Kelier unter Erdgleiche und Kellerschächte; .
vorspringende Gebäudegliederungen (wie Gesimse und Pfeiler) bis
0,30 m, Dachüberstände bis 0,50.h oberhalb der Höhe von 300 m;

Freitreppen zum Erdgeschoß bis zur Höhe von 3 ,Stufen in einer
Breite von max. 2,56 m;
überdachingen des Eingangs als Vordächer Oder Zragplattee%mit einer
Ausladung bis zu:1,50 M oberhalb der Höhe von 2,50 m;

e) Erker, Balkon-e und sonstige. Austpitte auf maximal einemei-ittel der
Gebäudelänge bis 1,50'm;

r) unterirdische Öltanks. einschließlich deren Leltnngen.

5

Mindest röße der SaUgrundstücke 

Gebäude dürfen nur auf Baugrundstücken errichtet oder erweitert werden,
die in den festgesetzten Reinen Wohngebieten (WR)

zwischen BahnhofstraSe, Eisenbahn, Falltorweg,
Hengstbachanlage, Pirschweg und Buchwaidstral3e
Baugebiet "Hegwald"- nördlich Pitschweg

..•	 _
c) . östIich • derBuChwaldstra..Bebis Gemarkungsgrenz

bzw. GeltungsbereiChsgrenze•dee Bebauungsplanes
für das Gebiet "Im neuen Breitensee"

d) zwischen Fniltorweg, Eleonorenanlage, Pirsch-
weg und Hengstbachanlage, sofern sie an Hengst-
bachanlage oder Pirschweg angrenzen

mindestens. 80.0 qM 

mindestens 60o qm.

mindestens 500 qm

rindestens 500 qm



• •••• •
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.• •	 •	 *.t

. •

e) südlich der Bahnhofstraße•mit AusnahMe'cles Be-.
reichs unter f)
im Reinen Wohngebiet mit 2 Vollgeschössen
(zwingend); -	 ('!Doppelhaus-
gebiet") am Otto-Kämper-Ring

...groß sind.

..**- •

. • ".••••-•:::•.-•

•

mindestens 00'

mindestens .250 c

(2) Für . die Allgemeinen Wohngebiete (WA) wird die Mindestgröße der *Bau-
grundstücke entsprechend auf 800 qm festgesetzt.

§.6

Nebenanlagen*
•

Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO s4 d. in den

Reinen Wohngebieten und Allgemeinen Wohngebieten innerhalb undtw 'öennffen-t-

liehe' Belange nicht entgegenstehen, auch außerhalb der überbatil;)aren:Grund-. r	 •
- 	-

stücksflächen bis zu einer bebauten Fläche •von\-10,-0'.qm, und:einer G7emt--
höhe von 3;00 m über Geländeoberkante zulässig: . •

B. Bauordnungsrechtliche•Vorschriften über die äußere Gestaltung baulicher An-
lagen (§ 9 Abs. 2 BBauG, § '1 Zweite DurChfV0 zum BBauG, § 29 Abs. '4.1323-0

§

Die Gesamthöhe von Garagen ist auf3,0 m über natürlichem Gelände: legrenzt,.

Ausnahmen können -zugelass-en werden, wenn die Neigung einer- ncjtWeridigoixi.Ranpe
für die Garagenzufahrt dies zwingenderforderto

,

-5-



e14t,	 -
Bxgemea t4�,:

Verfahrensvermerke: 

Der Ihrtwurf des Bebauungsplanes wurde von der Gemeindevertretung der .
'Gemeinde Buchschlag gebilligt und seine- Auslegung geMäß .§ .2 Abs. 6
BäaiiG angeordnet durch BesChlUß vom  1 4- Juni 1976 

Der .hatwurf des Bebauungsplanes -wurde gemäß § 2 Abs. 6 BBauG ö.f.f'ep:tlich•
ausgaie :gtindrZeit vom • - 	 bis  9 • August 1976 ..	 5 Juli

• 1.
-1

Der .33ebauungsplan wurde gemäß § 10 BBauG, die 7ngehörigen bau.oedlagS

rechtlichen Vorschriften wurden gemäß §§ 3, 29 Abs. 4 BIBO, § 5 HG-0 -Ton.
der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen am 16. • August Is.97644":;.• 

•

Buchschlag, den 25. August 1976 Der Ge indevorstd
der Gem nde Buchs'edlag

5

•

arrer.la,m.i,gangsyermerk der höheren Verwaltungsbehörde (§ 11 BBe.uG):-	 •

,C; n e h rn 1 g t
1Z.. OKT. Wr

ite 'Vfg. voiii
As. V/3 -61 dA.4/21.'.

Obrinstadt, den 1 Z' "t• 1976
r Regierungspräsident

lin	 ag

•



Inkrn fttreten 

Der genehmigte Bebauungsplan wurde gemäß § 1 2 BBauG i V.m. § 	 der
Hauptsatzung der Gemeinde Buchschlag in der Zeit' vom
bis
öffentlich ausgelegt.

Die Ausleg/]ng iat am	 ortsüblich durch

.bekasuatgemaoht worden.

Die :bauordnungsrechtlichen  Vorschriften sind in gleicher .Weibe gemäß
. der. Hauptsatzung, der Gemeinde Buchschlag bekanntgemacht worden.

Buchschl'ag, den . 

Der Gemeindevorstand der
Gemeindd Buchschlag 

•

•
•

•
.	 .     

(1s )



B e g r ü ndun .g

zum Bebauungsplan mit städtebaulichen Festsetzungen in Textfozi.0
sowie bauordnungsrechtlichen Vorschriften über die äußere. Gestal-p
tung baul  icher Anlagen als Änderung und Ergänzung des Bebauungs-
planes Nr. 1 "Bebaute Ortsteile" der Gemeinde Buchschlag, Land-•.
kreis Offenbach.

Bei der .1ufstellung des Bebauungsplanes . Nr. 1 "Bebaute Ortsteile waren ver-
schiedene Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 liBauG darauf abgestellt Worden.,
daß ein :gleichzeitig im Aufstellungsverfah ven befindlicher "Angm.ej_. 23.er 	 4

1	 •

Bebautuagsplan.° in. Textform notwendige ergänzende städtebauliche - ..sowie--kre-..
stalterische Vorschriften enthielt. Dieser BebauungsTlan konnte jedoch,.
aus. Irezsohiedenen rechtlichen -.Gründen. nicht „zur 7,ReohtswirkPiekezt.:;,:eebza.912.-t
werden.

-Friereirch -blieben besonders einige wesentlichen Festsetzungen des hbauungs-
planee.:Nr. 1 "Bebaute Ortsteile" ohne die . von der Gemeinde von An_f4ng an.-124

absiciitig-te und für die Sicherung einer städtebaulichen Ordnung d.r.n.g^end -.er-
forderic.he Ergänzung.

Dies he-4r,ifft le.wesentlichen folgende Festsetzungen:

Ä. Art der baulichen Nutzung

(Beschränkung der Wohngebäude in Reines Wohngebiet auf nicht
,impLe: -..lis..1sf2 Wohneinheiten)

c
B•	 .bauliohen; Nutiung

,03-eze.eizeäzik--maz der 'anrechenbaren Baugrundstücksfläche .

C. .trbe2batibar'e Grundstücksflächen

schrekung im Bereich relativ. großer'. Grun.dstückstiefen • •-
dlu±ch Bebauungstiefen . 	 •

.	 -
Mindestgröße der Baugrundstücke

(Neue Festsetzung)

Nebenani  ag-en

(Einschränkung)



(Meudt)
Biirgermeister

Der
der G

t.meindevo7stand
einde Buc schlag

Außerdem wurden noch bauordnungsrechtliche Vorschriften .über . die. än-Rere
.Gestaltung der Garagen-aufgenommen..

Mit den vorgenannten Festsetzungen soll dazu beigetragen weraen, daß der.
Charakter der ehemaligen Waldkolone erhalten bleibt. Von weitergehenden
Vorschriften sieht die Gemeinde insbesondere aus Gründen der Entschädi-
gangspflicht ab.	 Nes.

Aufgestellt:

Buchschlag, den 4.6 0 19 7

1. Öffentlich ausgelegt gemäß § 2 Abs. 6 BBauG vom 5 .. Juli 197.6 biel
9= Ang140 t 1976

. Beschlossen durch die Gemeindevertretung am 16.8.1976

Buchschlag, den 25. August 1976
	

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Euch-schlag

(MeUdt)
Bürgermeister
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